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__________________________________________________ 
 

Beitragsordnung 
 

1. Jedes Vereinsmitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 
Der Jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für 
 

Natürliche Personen 
  Erwachsene:  € 18,00 
  Jugendliche ab 14 Jahre: halber Beitragssatz 

Juristische Personen (Firmen, Organisationen): € 50,00 

 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird durch eine SEPA-Lastschrift im Laufe des 
Novembers eingezogen.  

Beiträge von juristischen Personen (Firmenmitgliedschaften) können auch durch 
Überweisungen beglichen werden. 

 

2. Darüberhinausgehende freiwillige Beiträge gelten als Spenden. 
 

3. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinsziele sind Spenden erwünscht. Die 
Spenden können Ihrem Zweck entsprechend ausgewiesen sein. 
Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) werden gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen ab € 200,- am Jahresende ausgestellt.  
 

4. Änderungen der Bankverbindung sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Anfallende Gebühren aus Rücklastschriften, deren Ursachen nicht durch den 
Förderverein zu vertreten sind, zahlt das Mitglied. 
 

Durch die unterschriebene Beitrittserklärung wird der Antragsteller zum Mitglied des 
Fördervereins. Der Erstbeitrag ist für das laufende Schuljahr sofort fällig. 
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